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dividualismué der Hofgesellschaft, 1n der Ariost zu verkehren hatte, liegen
tern un Sind für immer versunken, ber nicht verloren 1st der

ermeßliche Schatz der ichtung, den diese strahlenden Jahrhunderte
als eW1g schönes rbe überlietert en Denn die Schönheit verliert
keiner eıt iıhren Wert, un! die Dichtkunst ist die unverwelkliche Jugend
unseres Geistes.‘‘

V ieles VO  - dem, was Äriost ZU harakteristik des Renaissancelebens
erzählen hatte, ‚„Liebeleien un Zweideutigkeiten un: die schlüpiriıgen

ovellen, mit denen sich die Damen bal Herren des ofes, das herzog-
1C Paar vergnüglic geschart, die eıt vertrieben‘‘, verurteilte Bertoni
unmıißverständlıich, ber bewunderte die „künstlerische Lauterkeit Uun:
Würde‘‘, die Äriost 1ın der Gestaltung auch dieser inge nıcht vermiı1ssen
lasse. Wiıe andere Kritiker zeıigt übrigens der Jesuit Albıno 1n der „Civilta
Cattolica“‘ (18 November 1033, 375 {f.), daß olchen Stellen der DE
Tliıche Reiz der Darstellung uUrc die skeptische Ironie des Dichters
oift gedämpit wird.

Trotzdem beschleic einen gerade 1n Herrara der Wunsch, Ariost
möchte weniger gewagt en Vor dem Eisteschlosse steht in weißem
Marmor, ager auigereckt, mit entsetztem Gesicht ‘und ach orn gre1-
tenden Armen eine edle Predigergestalt, eın NUur wenig alterer Landsmann
des Dichters, un: die Inschrift Sockel el „Girolamo Savonarola, der
ın verderbten un!: knechtischen Zeıten eine Zuchtrute der Laster und der
Tyrannen war.‘“ Das schauriıge Schicksal dieses unglücklichen Mannes ZC1-

reißt barbarısch den Schönheitstraum der iıtalıenıschen Renalissance un!
ber dasVOT schmählichem Mißbrauch künstlerischer Freiheit.

eigentliche Wesen der Dichtkunst verstand Savonarola wen1g, daß ach
seiner Ansıcht jemand, „„der sein SaNzZCS en mi1t der Dichtkunst VeEeTI-

trödelt‘‘, eın Lob verdient, weiıl „die Poesiıe en Wissenschaiten
den niıedersten KRang einnimmt‘“ Joseph Schnitzer, Savonarola 8! | Mün-
chen 1924 7u2) Wer diesen Irrtum heute belächeln wollte, wurde ach
em, w as 1er dargelegt worden ist, ebenso irren, wenn der Kunst
und tur sich ZWarTr keine wissenschaitlichen, aber politische oder rel1ig1öse
1ele steckte. Ihr genuügt ein einziges Zael schön se1in, un! die S16 VECI-

standene „Kunst der Kunst willen‘‘ annn auch upsere eıit nıcht
gestrait geringschätzen.

Umschau
Völkerrechtliche Erörterungen nalen echts, vorab in Italıen, ber auch

1n FPFrankreich un Deutschland, 1n ach-über die Lateranverträge zeitschrıften die einschlägıgen Olker-
Es war erwartien, daß dıie 11. He- rechtsprobleme behandelt. ber den heu-

bruar 1920 zwischen dem Heilıgen Stuhl tıgen Stand der rage orjentiert ein ausS-

un der italienischen Regierung abge- führlıcher kritischer Bericht, der 1n der
schlossenen Lateranvertraäage auch 1n der Zeitschrift TUr Völkerrecht ıin Wiıen 15

Völkerrechtswissenschalit die stärkste Be-
Zeitschrift für Völkerrecht, edak-achtung tinden un mancherle1 Diskus-

sionen auslösen würden. Miıttlerweiıle tıon A. Verdroß, XIV (1934), eft I,
haben berufene Vertreter des internatıo0- 1—25.
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der Feder des Göttinger Rechtslehrers Na<$h ihm sind die Konkordate umin-

Schön erschienen ist. Inhalt und Art dest entsprechend den Staatsverträgen
ehandeln.der Stellungnahme sichern dieser Arbeit

auch eın  d allgemeineres Interesse über Die Lateranverträge gaben ganz NeUES
den CENSCICH Kreis der Fachwissenschaitt Probleme auf. P, Schön, der die gesamte
hinaus., internationale Literatur durchmustert,

Die eigenartıge Stellung des Apostoli- hebt zZweıl Hauptiragen heraus, die
schen Stuhles 1m internationalen Rechts- ZUT Klärung bringen will. . Welches ist
verkehr ist ja nıiıcht TST seit heute miıt die Rechtsnatur der Cittä del Vatıcano”

A eliches ist die Rechtsnatur des Arat.vielerlei Problemen behattet Bis
a  re 1870 War die Sachlage verhältnis- tAato polıtico, dem die Citta iıhre Ent-

stehung verdankt?mäßig och eintfach. Denn dem Papst
als Herrn des Kırchenstaates, der allemn Der Art 20, AÄAbDs AA des Trattato polı-
und unabhängıg die staatlıchen Gewal- t1co erkennt ausdrücklich den Vatikan-
ten ın einem abgeschlossenen Territo- unter der Souveränität des Papstes
1UmMm ausübte, wurden allgemeın die- "Irotzdem sich ıne Dis-
selben Rechte zuerkannt w1e jedem Sou- kussıon +  ber die Realıtät des
verän. Anders wurde durch. die An- Staates oder A#  ber seinen staatlıchen
nexion des Patrimonium Petri vonseiten Charakter. WAar stellte ıch die Mehr-
der italienischen Regierung. ährend heit der VOölkerrechtslehrer miıt dem
der Heılıge Stuhl auf seine echte Weortlaut des Art 20 auf den \  S  tand-
nıcht verzichtete, betrachtete sich dıe punkt, daß dıie Citt  a del Vatıcano eın
italienische Regierung als Herrn nıcht voller und wahrer Staat 11 staatsrecht-
NUr der annektierten Gebiete, sondern lıchen un völkerrechtlichen Siınne sel.
auch desjenigen Teils des Vatıkans, der Aber gehen uch hier dıe Meinungen

politischen Gründen nıcht besetzt noch auseinander. Nach einigen ist die
worden So glaubt Schön mit Vatikanstadt eın souveräner, nach -
vielen andern, daß inNna  } nıcht einmal dern eın SsSoOuveraner Staat, weıl unter
mehr VO einem aut eın winzıges Maß der Souveränität des Heiligen Stuhles
reduzierten Kirchenstaat reden konnte. ste  e, Manche leugnen überhaupt, daß

Das hat aber sogleich recht Dedeut- ıch hier eın eigentliches at-
Folgen. Wie konnte dann nämlıch lıches Gebilde handle ol A

erhebt bDesonders die Schwierigkeit, daß1m Jahre 16029 wieder eın Kirchenstaat
entstehen, und Wwıe  a ann die Abmachung in der Cittä del Vatıcano LLUX ıne
zwischen dem Apostolischen Stuhl und höchste Gewalt gebe, näamlıch dıe des
Italien nicht als einseitige Gewährung Heıligen Stuhles. Die höchste Gewalt
eines anerkannten souveränen Staates, sSe1 War da, ber s1e  S eigne rnicht dem
sondern als völkerrechtlicher Vertrag angeblıchen Staat, sondern dem pOosto-
erscheinen? Die überwiegende Meinung lıschen Stuhl Der Vatıkanstaat se1 we1-  e
der meist nıcht auf katholischem Stand- ter nıchts als eın ec Erde, aut dem
punkt stehenden Autoren hielt nämlıch der Papst als Völkerrechtssubjekt eige-
daran fest, daß der Apostolische Stuhl, HNer Art residiert, und VO dem wıe VO

obgleich nıcht mehr als Souverän einer exterritorialen Energiezelle aus
eines Staates galt, dennoch 1mM wahren seine eigene Herrschermacht b 4  ber die
S  1nn völkerrechtliches Subjekt blieb un Gewissen seiner Gläubigen ausübt. Eıne
völkerrechtlich wıirksame Akte setifzen ähnliche Stellung hat auch C n ı
konnte. 1ıne Reıihe sSOUuveräner Staaten eingenommen.
hıelt deshalb den dıplomatıschen Ver- Weiter wıird als Grund {gegen die Staat-
echr mıiıt dem Heiligen Stuhl auifrecht. lichkeiıt genannt, hier eın eigent-
Es tehlte indes nıcht Stimmen, die liıches Staatsvolk fehlt, ine ständig und
dem Papste auch dieses Vorrecht nicht natürliıch sich erneuernde Volksgemeıin-
mehr zuerkennen wollten. In Deutsch- schait, dıe doch notwendiges Merkmal
land War in dieser Hinsicht KFranz V, jeder wahren staatlıchen Gemeinschaft
Lıiıszt hervorgetreten. Der NeUeEeE Her- se1 Herner der normale Staats-
ausgeber seines Lehrbuchs des V ölker- zweck. Denn der erstie Zweck des
rechts, rot Fleischmann, hat aber Staates soll Ja se1n, für die ZU: Wesen
iın besserer Erkenntnis der Sachlage die- des Heılıgen Stuhles gehörende Souve-
SCcnmMn unhaltbaren Standpunkt aufgegeben. ränıtät ine außere sichtbare Grundlage
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lich ein besonderer, nämlich die nab-ZUu schafien. Ebenso könne iINnan gar

nıcht VOo einem wahren Staatsgebiet hängigkeit des Apostolischen Stuhles Zu

reden, das gesamte Territoriıum eın  x dokumentieren. Jedoch bleibt daneben
Souveräns auch der allen andern staatlıchen ebil-Privateigentum des

Darum mangle es uch einer VÖO  — den eigentümlıche Zweck, für die Wohl-
Heilıgen Stuhle verschiedenen höchsten fahrt der Staatsangehörigen ZUu SOTSCNH,
ewalt, die and un eute umfasse. Rechtsschutz ZUu garantıeren uUSW. ber

die staatlıchen Gewalten erklärt dieEıne andere Schwierigkeit bildet das Va-
tiıkanısche Bürgerrecht. Nach dem Trat- egge fondamentale Vo 1929 1m Art
tato bekommen dıe Italıener, die das bis- „Der apst, der Souverän des Staates

der Citta del Vatıcano, hat die volleher innegehabte Bürgerrecht der Cittä
del Vatıcano verlieren, ohne weiteres das GesetzgebungSs-, Eixekutiv- un! Rıiıchter-
iıtalıenıiısche Bürgerrecht. Also gibt cs 1m gewalt.“
Grunde eın unabhängiges vatıkan-staat- Der Papst hält sıch also unmittelbar
liıches Bürgerrecht. für den Souverän dieses Staates, nicht

Es War tür die Kritik Vo  - S hO etwa bloß tür eın dem Territorıum
nicht allzu schwer, diese Bedenken gegenüberstehendes Rechtssubjekt. Da-
entkräiten. Die ethode ist natürlıiıch bei muß freilich die ganz eigenartıge Ver-
die positiv-völkerrechtliche ethode der bıindung VOoO  } SsSOUuveränem Vatıkanstaat
Änterpretation der Rechtsquellen und und souveranem Oberhaupt der Kırche
rechtlichen Tatsachen. Erste Rechts- eachte werden. Es handelt sich nach
quelle in uUunNnSerer rage ist aber —. Schön nıcht ıne zufällıge Perso-
erkanntermaßen der Trattato polıtıco. nalunı:on. e  e C h ı nı verficht seine Mei-
Dijeser gibt 3801 1n unmißverständlicher Nnung, wonach DUr der Apostolische Stuhl
Weise Zeugn1s VO  } der Wirklichkeit un! souverän se1 un nıcht das Territorium,
dem Namen des NECUECN Staates. Der Art mi1t dem Hinweiıis, daß 1m Texte des
20, AÄAbs C  ' bliebe eintach unverständlich, "Irattato polıtico NUur eın einziges Mal
nn dem NEUE  - Territorium die Staat- die OoOrme gebraucht wird, „10 Stato
liıchkeit abgesprochen WUT':!  de. Der Art 24y Cittä del Vatıcano", Sons aber
ö  in dem VOo Streitigkeiten miıt andern ımmer bloß die Rede ist VO der „Cittäa
Staaten dıe Rede ist, bestätigt dies. Dıiıe del Vaticano‘“‘. Schön macht dagegen
Angehörigen heißen » S  e der Vatıi- geltend, daß dann dieses Gebiet staaten-
an-Sta: Alle Eilemente eines Staates los und seine Einwohner ohne Staats-
als völkerrechtlichen Subjekts ınd 1ın angehörigkeıt waren.  H+

FKalle gegeben: Land, eute und Wiıe gesagt, nımmt die Mehrzahl der
ıne originäre +  ber iıhnen stehende Theoretiker (und auch die Praxıis der
höchste ewalt Der Vatıkanstaat befin- Kurie) die Entscheidung VOo  >3 P. Schön
det sich auch nıcht ın einer nachbar- Die Definition eines modernen kon-
rechtlichen Abhängigkeıt VO  ; einem - stitutionell - monarchıischen oder demo-
dern Staate, daß einem bloßen kratischen Staates art beim Vati-
Grundstück herabsänke. Daß ın gewissen kanstaat nıcht anwenden. Aber We-
Kaäallen eın doppeltes Bürgerrecht aner- des Staates 1 allgemeinen gehoört
kannt wiırd, ist  Zn auch SONS nıcht unerhört. ıne solche moderne Verfassung nıcht
Das Bürgerrecht 1 Vatikanstaat ist VOoO notwendig. Die Citta del Vatıicano ist  —+
gleicher Art Wıe das iıtalıienische. er- eın absoluter Staat, dessen Angehörige
dings muß beachten, daß eın keine polıtischen Rechte ZUTLT Mitwirkung
1US so oder 1Us sangu1nis als Quelle n Gesetzgebung un! Verwaltung be-

sıtzen.dieses Bürgerrechts ın der Cittä del Va-
ticano nıcht g1ibt Ist somit dıe VO  e} Schön auf die

Daß der Vatıiıkanstaat LUr ıne IN1N1- Frage nach dem staatlıchen harakter
male Ausdehnung besitzt, annn seine der Cittä del Vatıcano gegebene Ant-
Staatlıchkeit nıcht ernstlich 1n rage wOort 11 anzcCh recht glücklich und
stellen, wenn NUuUr die Merkmale eines überzeugend, ann das nicht 1
Staates gegeben ind  ° Territoriıum, Land gyleichen Umfang VOoO seiner Oosung des

weiliche Rechts-und Leute und iıne höchste, VO andern Problems behaupten
unabhängige Gewalt. Aber all diese Mo- nNatur der "Irattato politico besitzt, dem
mente sınd 1n unseren all verwirklıcht. die Cittä del Vaticano ihr Dasein VeIl«-

Der 7Zweck des Vatıkanstaates ist Ire1- dankt Bekanntlıch besteht das Lateran-
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abkommen we1ı Verträgen, dem räge Völkerrechtssubjekt BgEeEWESCH, weiıl
Ü rattato politico LA  ber die Anerkennung el damals einen soOuveränen Staat
des Vatikanstaates und dem Konkordat Ist somıit der YÜTrattato politico nıcht
zwischen dem Heiligen Stuhl und der als eın eigentlicher Staatsvertrag oder
italiıenischen Regierung. Diese erträge eın internationaler Akt 1m Sınn der Völ-

kerrechtswissenschaft bezeichnen,stehen in engster Verbindung miıteinan-
der, daß bei einem TUC des onkor- ist nach Schön der Streit ber die
dats auch die Vereinbarungen des Irat- rechtliche Entstehung des Staates
tato politico zunıichte gemacht würden. 1n einem gewissen Sınn entschieden. Der

Nun erhebt sich schon über den Na- Staat der Cittäa del Vaticano ist entstan-
"Irattato polıtico und seine recht- den auf Grund des "Irattato polıtico,

WEeNn uch nıcht Urc iıhn Vor emlıche Bedeutung eın Meinungsstreıit. Ce C -

>v.  v wiıll diıesen Vertrag Dar nıcht als ann nıcht als rechtliche Fortsetzung
einen polıtıschen gelten lassen. Er nenn: des en Kirchenstaats gelten, der
Ihn wıe den zweiten: Konkordat Auf September 1870 infolge debeilatio aut-
weichem Rechtsboden stehen aber die gehört hat. Ebensowenig hat der Kir-
Konkordate, die ausdrückliıch als nıcht chenstaat 1m kleinsten Ausmaß des Va-

tıkans weiıter bestanden.polıtische bmachungen anerkannt WeI-

den? Wiıe schon hervorgehoben wurde, Aber dartf 199 nıcht geCnN,
nımmt die weitaus größere ahl der Vol- das 1NECUE Staatsgebilde entstand durch

den ‘ Irattato”? Als Antwort horen WIT?!kerrechtslehrer d daß S1e  Ar wahre inter-
nationale erträge sıind, WEn uch De- Eın solcher irattato als poliıtıischer
sonderer Art Denn der Heıilıge Stuhl Staatsvertrag schon die Eixistenz
se1  - eın wahres internationales echts- zweier Partner und Völkerrechtssubjekte
subjekt. Schön dies ab Er OTauUs. Also bleibt 1UTX die Folgerung,
also wiıieder aut den veralteten Stand- die Entstehung geschah auf Grund oder
punkt eines Z \ zurück. 1 Zusammenhang mıiıt dem "Irattato
Völkerrechtliche ubjekte sejen 1UI Staa- Die Entstehung oder der Untergang VO

ten, VO  ®} einigen Ausnahmen abgesehen, Staaten habe auch SOoONs nıcht notwendig
denen aber der Apostolische Stuhl ıiıne rechtliche Abmachung als Ursache.

gerade nıcht gehöre. Eınen Be- Die Anerkennung vonseiten anderer
we1s seiner "LThese wıiıll Schön 1in der Staaten komme hıer gleichtalls nıcht als
Tatsache finden, daß der ÄUrattato polı- Entstehungsursache ın Betracht. Ist doch
t1co beim Völkerbund nıcht registriert nach allgemeıner Te ıne solche An-
wurde, W as doch nach der Völkerbunds- erkennung nıcht rechtlıch notwendig.
satzung be1 Staatsverträgen geschehen Eine stillschweigende Anerkennung ist
muß allerdings erfolgt Sie lıegt 1n dem Emp-

Damıit wiıll Schön aber Wert un! tang des dıiplomatischen Korps, das sıch
eigenartiıge Geltung der Konkordate nıcht Maärz 10290 beim Papst ZUT Gratu-
leugnen. Sie sind nıcht innerstaatlıch, latıon Aaus Anlaß des Abschlusses der

ateranverträge versammelte. Kıne ahn-aber auch keıine eigentlich völkerrecht-
lichen Akte, sondern erträge VO wel lıche Bedeutung haben die später tol-

Kontrahenten, die ıch autf gleichem Fuß genden erträge mit andern Staaten
über Postverkehr, Luftfahrt, Zulassunggegenübertreten. Das gilt, Wwı1ıe für dıe
VO  «} remden Staatsangehörigen.Konkordate überhaupt, auch für den

Diese Darlegungen lassen die wohl-"Irattato polıtico, Wenn die tuende Weite grundsätzliıcher Betrach-tassung vertritt , der Papst habe den
Vertrag als Souverän des en Kiır- tung ın twa vermiıssen, der on

1 ersten Teil seinen Entscheidungenchenstaates abgeschlossen, hält das gelangt ist. Kır rag Bedenken, dem He:i-
Schön für undıiskutierbar. Eın ent- lıgen Stuhl unabhängiıg VO: einem staat-

thronter Urs habe keine Repräsenta- lıchen Territorıum die internationale
tiıonsbefugnisse mehr, könne uch Rechtspersönlichkeıit beizulegen. Gleich-
keine Staatsverträge abschließen. Ebenso zeıtig versichert CT, De1 Konkordats-
unmöglıch se1 der Gedanke Dıenas, abschlüssen treten siıch we1l 1n iıhren
der Papst sSe€1  - War och nıcht beim Ab- Sphären höchste Lebensmächte als unab-
schluß, wohl aber bei der 1m Juni 1029 hängige und koordinierte Rechtssubjekte
erfolgten Ratifikation der Lateranver- gegenüber, und dıe bindende Kratt ihrer
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Abmachungen erfließt einzig \ dem tes. Aber in unserem Falle ist Zu fragen,
Willen der Kontrahenten ohne Dazwiı- welche Ursache denn namhatt gemacht
sSschentreten einer öheren ac werden kann, wWenNnn weder der rühere
xibt auch Z daß ZU internationalen Staat irgendwie tortdauerte. och der
Rechtspersönlichkeit War regelmäßıg Trattato polıtico die Entstehungsursache
Staaten erforderlich sıind, daß aber doch eın soll, weıl angeblich keine inter-
Ausnahmen zulässig bleiben. nationale Abmachung 1 eigentlichen

Sinne ist. Hier scheint doch ıne LückeW arum so11 also der Heıilige Stuhl
keine Ausnahme se1n”? Anerkanntermaßen klafien. Unseres Erachtens hindert
sind dıe Verträge zwischen ıhm und den nıchts die Annahme, daß wenigstens für
Staaten eın innerstaatliches Recht Der dıe konkrete Ausgestaltung, die Bestim-
Heilige Stuhl besıtzt ine diplomatische MUNg der renNzen und Zuständigkeiten
Vertretung WwIe die Staaten als Glieder des Staates „Cittä del Vaticano‘“
der Völkerrechtsgemeinschaft. Wenn der Irattato politico als ormaler Rechts-
Atalıen den Trattato polıtico 1m Olker- grund anzusehen ist.
bundsbüro nicht registrieren lıeß, dann Johann Schuster S, J
konnte datür bestimmte Gründe haben
Methodisch scheint 6S gewagtT, daraus
sogleich vA folgern, handle sich 1er ämonie des Geistes
Sar nıcht u internationale Verträge 1m Die Spitze und Krönung der Schöp-

Sinn. ast macht die Einschrän- fung ist der Geist. Aber ben diese Stel-
kung Schöns den Eıindruck, als ob lung zeıgt seine abgründige Gefahr. Er
mehr ul einen bloßen Weortstreit ginge. ist als das Ööchste der Schöpfung der
Er hat doch 1m ersten Teil recht glück- Ort, darın 316e ıch rundet, un nicht Nnu:  >3
liıch gezeigt, daß der Vatıkanstaat als der sachliche Ört, sondern auch der PeCT-
staatlıches Gebilde mancherle1i Sonder- sönlıche  A Akt, in dem diese Rundung
eigentümliıchkeiten hat, daß aber dadurch schauend geformt und tormend geschaut
die Staatliıchkeit 1 allgemeinen nicht in WIrd. Im ormenden Blick des Geistes
rage gestellt wird. Er scheut sich nicht, kommt das eın dieser Rundung ZUImn
die Cittä del Vaticano geradezu einen Bewußtsein, un: dieses Bewußtwerden
Patrımonialstaat ECNNECNM, der überdies selber ist Gestaltung. So ist der Geist
neutralisjiert €l1.  Za Läßt sich 380l nicht 1n die „allumfassende Objektivität‘‘, aber
ahnlıcher Weise gen, auch beim Be- eben hlerın in beständiger Gefahr, miıt
Sr11f des internationalen Rechtssubjekts dem A1l-Wissen Gottes ıch verwech-

seln: die ämaonie des Rationalısmus.dürfe An nıiıcht 1mM OTaus eın Merk-
mal als notwendig bezeichnen, das ZWAar AÄAnderseits lıegt gerade ın der Spontanei-
regelmäßig vorhanden ıst, aber doch tat des Geistes die Gabe, dem Rund-zu-
nicht unbedingt au  N dem Wesen folgt? ıch der Schöpfung sich distanziert g...
ur gewöhnlich 1nd die internationalen genüberzustellen und hierin eın „Über-
Rechtssubjekte Staatsgebilde. Aber in hinaus‘“ ZU gewinnen, Geist ist  A, Freiheit,
einem Sondertfall annn auch ine andere und Qanz besonders die Krait, die Gren-
höchste Macht internationales Rechts- Z  } der Schöpfung durchbrechen

Schöpfer hın der „transzendierende‘“‘subjekt sein, vor allem dann, wWenn sS1e
Geist. So wird 1ın besonderer Weisedie allgemein anerkannten Vorrechte der

internationalen Rechtspersönlichkeit be- der „Geist, der weht, D will““, teil-
sıtzt, wıe dies beim Apostolischen Stuhl nehmend der SOUuveränen FKreijheit
nıcht bezweiıftelt werden kann. Gottes, der über der Welt steht, Ja teı1l-

äaäumt diese Folgerung ein, dann nehmend der besonderen Freiheit des
„Heiligen Geistes“‘, der gerade das „Ireiebesteht eın Grund, den "Irattato poli- Wehen‘‘ ist, aber eben hıerin ıin dert1co nıcht unmittelbar als die Ursache

Uun! den Entstehungsgrund des Staates beständigen Gefahr, mit dieser Gottes-
Freiheit sich verwechseln, hinein 1in„Citta del Vaticano“ gelten ZuU lassen.
das zuckend Unberechenbare des „schwei1-Am allerwenıgsten widerspricht dem die

Voraussetzung Schöns, der ja das fenden Geistes‘: die ämonie des Irra-
Fortbestehen des alten Kırchenstaates tionalısmus.
nach 1870 1n keiner Gestalt zugeben wıll. EKs siınd mit Orzug Wenden der
Allerdings gibt e mannigfache Ursachen Menschheitsgeschichte, in der diese Daä-

monie des Geistes anschaulich WIL'für Entstehen und Vergehen eines taa-


